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Online-Buchung von Beratungsterminen 
über unsere Webseite möglich.

Ein Lächeln 
         fürs Leben

Im ersten Teil dieser Bei-
tragsreihe wurde ein 
Rückblick auf die ersten 
rund 100 Jahre Zeitungs-
geschichte im Landkreis 
Ebersberg geworfen: Grün-
dung des „Ebersberger 
Anzeigers“ im Jahr 1881, 
Zensur durch die „Preßpo-
lizei“, Konkurrenz durch 
die „Grafinger Zeitung“ ab 
1923, Gleichschaltung der 
Landkreispresse ab 1933, 
nach 1945 Wiederbeginn 
nach Lizenzerteilung durch 
die US-Militärverwaltung, 
ab den 1970er Jahren das 
Entstehen kostenloser An-
zeigenblätter.

Ab den 1980er Jahren trat 
dann als Herausgeber von 
Periodika ein Akteur auf, 
den das Grundgesetz auf-
grund der leidvollen Er-
fahrungen in der „braunen 
Zeit“ durch eine unabhängi-
ge Druckerpresse kontrol-
liert sehen wollte, der diese 
aber nicht selbst bedienen 
sollte: der Staat, diesmal 
in Gestalt der Gemeinden. 
Doch Verfassungsrecht in-
teressierte scheinbar nicht, 
als im Bürger-Arbeitskreis 
„Lebendiges Vaterstetten“ 
der Wunsch nach mehr In-
formation durch die Kom-
mune artikuliert wurde und 
die Gemeinde sich 1985 ent-
schied, eine gleichnamige 
Zeitschrift herauszugeben. 
Andere Gemeinden folgten: 
ab 1988 druckte die Kreis-
stadt das „Ebersberger 
Stadtmagazin“, kurz darauf 
entstand „Kirchseeon aktu-
ell“ und 1996 folgte „Gra-

fing Aktuell“. Heute gibt 
fast jede Landkreisgemein-
de ihr eigenes Gemeinde-
blatt heraus, oft unterstützt 
durch einige, teils bundes-
weit agierende Verlage, die 
sich dieses für sie lukrative 
und risikoarme Geschäfts-
feld erschlossen haben.

Privatwirtschaftlich betrie-
bene Zeitungen, Zeitschrif-
ten und Anzeigenblätter 
müssen ihre Inhalte nach 
dem Leserinteresse aus-
richten, denn ansonsten 
werden sie nicht gekauft, 
das Abo gekündigt oder 
landen ungelesen beim 
Altpapier – und am Ende 
droht der Konkurs. Bei Ge-
meindeblättern bestimmen 
hingegen allein die Bür-
germeister, was drin steht, 
– und das sind keineswegs 
nur „objektive“ Artikel – 
und die erheblichen Defizi-
te werden vom Gemeinde-
steuerzahler beglichen.
Ein solches „Geschäftsmo-

dell“ scheint nur Wachstum 
zu kennen: „Lebendiges 
Vaterstetten“ begann 1985 
mit 16 Seiten (heute sind 
es ca. 48), „Kirchseeon 
aktuell“ hatte Anfang der 
1990er Jahre nur 8 Seiten 
(heute ca. 48), „Grafing Ak-
tuell“ bestand 2007 aus nur 
8 Seiten (heute ca. 36) und 
das „Ebersberger Stadtma-
gazin“ hatte 2006 nur 12 
Seiten, heute sind es regel-
mäßig 36. Bemerkenswert: 
nach den Wahlen 2020 
wuchs der Seitenumfang 
in denjenigen Gemeinden, 
in denen ein Bürgermeis-
terwechsel erfolgte, binnen 
kurzem um rund 50%!

Doch hat diese enorme Aus-
weitung der Gemeindeblät-
ter Auswirkungen auf die 
pr ivatwir tschaf t l i chen 
Printmedien im Landkreis, 
insbesondere die beiden Ta-
geszeitungen? 

Ein Blick auf die Entwick-

lung der offiziell bestätig-
ten täglichen Verkaufszah-
len der Ebersberger SZ 
(Süddeutsche Zeitung) und 
der Ebersberger Zeitung 
(Münchner Merkur/MM) 
seit den 1960er Jahren (sie-
he Abbildung) zeigt: trotz 
stetig wachsender Land-
kreisbevölkerung kämpfen 
die Lokalzeitungen seit 
der Jahrtausendwende 
mit Reichweitenverlusten, 
just ab der Zeit, ab der die 
Gemeindeblätter expan-
dierten und noch vor der 
breiten Verfügbarkeit des 
Internets.

Besonders fällt auf, dass 
die Lokalausgabe der SZ 
sowohl absolut wie pro-
zentual stärker verloren 
hat als die des MM. Die 
Folgen sind für jeden 
SZ-Leser deutlich sichtbar: 
der früher umfangreiche 
Ebersberger Lokalteil wur-
de immer mehr reduziert 
und existiert heute faktisch 
nicht mehr.

Leider veröffentlichen we-
der die SZ noch der MM 
die Ergebnisse ihrer Nach-
befragungen ehemaliger 
Abonnenten nach deren 
Kündigungsgründen. Da-
her erfahren wir weder, 
weshalb vor allem ehemali-
ge Leser der Lokalausgabe 
der SZ kein angemessenes 
Verhältnis zwischen Kauf-
preis und Informationswert 
mehr sahen, noch wie vie-
le sich durch die kostenlos 
verteilten Gemeindeblätter 
sowie „das Internet“ aus-

Lokalzeitungen – einst und jetzt (Teil 2)

www.bestattungshilfe-riedl.de

Persönliche Gestaltung von Trauerfeiern ∙ Individuelle Bestattungsformen 

Wir beraten Sie in unseren Geschäftsräumen oder auch gerne bei Ihnen zu Hause!

Tag und Nacht erreichbar!

0 80 92 / 8 84 03
Wasserburg am Inn 0 80 71 / 9 20 46 40
Edling 0 80 71 / 5 26 44 40
Rettenbach 0 80 39 / 13 45
Haag i. OB 0 80 72 / 37 48 48
Höhenkirchen/Sieg. 0 81 02 / 9 98 68 77
Taufkirchen b. München 0 89 / 62 17 15 50
Aying 0 80 95 / 87 59 08

Ebersberg Sieghartstraße 15 Bestattungs- 
vorsorge
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reichend informiert sehen 
und sich die Ausgaben für 
eine kostenpflichtige Zei-
tung sparen wollten. 

Der Auflagenverlust der 
Tageszeitungen und seit 
Kurzem auch die wirt-
schaftlichen Probleme der 
Anzeigenblätter betreffen 
nicht nur den Landkreis, 
sondern sind ein bundes-
weites Thema. Viele Zei-
tungsverlage sehen sich 
einem unlauteren Wett-
bewerb mit den Gemein-
deblättern, aber auch mit 
kommunalen Internetplatt-
formen ausgesetzt und kla-
gen immer häufiger gegen 
Städte und Gemeinden. 

Der Bundesgerichtshof 
(BGH) hat erstmals 2018 
mit Berufung auf den 
verfassungsrechtlichen 
Grundsatz der „Staatsferne 
der Presse“ den Kommu-
nen klare inhaltliche und 
gestalterische Grenzen für 
ihre Gemeindeblätter ge-

setzt. Das OLG Nürnberg 
sah 2019 diesen Grundsatz 
durch das „Veitsbronner 
Gemeindeblatt verletzt. 
Und SZ, MM, tz und Abend-
zeitung konnten sich 2021 
vor dem OLG München ge-
gen das Stadtportal „muen-
chen.de“ durchsetzen, weil 
dieses unzulässige presse-
ähnliche Inhalte sowie zu 
viel Werbung enthielt.

Die Gemeindeblätter im 
Landkreis überschreiten 
fast durchwegs weit die 
vom BGH gesetzten Gren-
zen, doch Bürgermeister 
und Gemeinderäte küm-
mert das nicht: die Ver-
suchung für sie, über die 
Gemeindeblätter die öf-
fentliche Meinung in ih-
rer Gemeinde steuern zu 
können, scheint stärker zu 
sein. Darüber mehr im drit-
ten und letzten Teil.

Mehr unter www.kirchsee-
on-intern.de

Ludwig Steininger

MIT 66 JAHREN, DA FANGT 
DAS LEBEN AN ... 
Nur - was tun, wenn durch den 
Austritt aus dem Erwerbsleben 
die finanziellen Mittel auf einmal 
beschränkt sind und daher 
wenig Spielraum für unerfüllte 
Wünsche lassen? 

Wenn Sie über eine Immobilie 
verfügen kann hier eine soge
nannte „Immobilien-Verrentung" 
mit Nießbrauch helfen. 

Wie das geht? 
Fordern Sie noch heute unter 
chiemsee@hausplusrente.de 
Unterlagen an oder vereinbaren 
Sie gleich einen unverbindlichen, 
persönlichen Termin. 

Experten für 
Immobilien-Verrentung 

Immobilien-Verrentung 
Wandeln Sie Ihr Zuhause in Barver
mögen, ohne ausziehen zu müssen 

Das deutsche Nießbrauchrecht 

Beim Nießbrauchrecht bleibt der Immobilienbe
sitzer lebenslang der wirtschaftliche Eigentümer 
seiner Immobilie. Das Nießbrauchrecht ist dem 
Eigentum gleichgestellt. Im Fall eines Auszuges 
besteht der Anspruch auf die Miete oder eine 
weitere Einmalzahlung. Geregelt ist dies im 
Bürgerlichen Gesetzbuch (§§1030ff). 

Ihr ganz persönlicher, kostenfreier Beratungstermin - bequem bei Ihnen zu Hause, 
in unseren Räumlichkeiten oder online. Wie Sie es wünschen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 

+49 8051 60 195 19
Kooperationspartner der HausplusRente GmbH· Chiemseestraße 19 · 83233 Bernau am Chiemsee· chiemsee@hausplusrente.de · www.hausplusrente.de 
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Hildes Hildes 
HandarbeitsstüberlHandarbeitsstüberl

Inh. Mathilde Binder · Rotter Straße 10 · 85567 Grafing
Tel.: 08092-21667 · Fax: 08092-868425 · Mobil 0176-72928318

Unsere Geschäftszeiten:
Mo., Die., Do., Fr., 9.00 bis 12.30 Uhr
und 14.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Samstag 9.00 bis 13.00 Uhr 


